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Die Erlöse aus Rabattverträgen 
für Nachahmerpräparate (Generika) 
haben es den AOKs im vergangenen Jahr 
ermöglicht, in innovative regionale Gesund-
heitsangebote zu investieren. Denn 2018 
konnte die AOK-Gemeinschaft durch die 
Verträge mit Pharmafirmen 1,79 Milliarden 
Euro bei den Ausgaben für Medikamente 
einsparen. Die AOK-Ausgaben für Arzneien 
sind dadurch nur um 0,8 Prozent je Versi-
cherten gestiegen. Zum 1. Juni ersetzte 
eine neue Tranche auslaufende Verträge. 
Dabei waren auch Wirkstoffe, die zum ers-
ten Mal ausgeschrieben wurden. Die Ver-
träge decken ein jährliches Umsatzvolumen 
von 2,3 Milliarden Euro ab.

 > Mehr Infos. 
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Immer mehr Arbeitnehmer suchen Rat

Digitale Helfer auf Rezept 
Gesundheits-Apps auf dem Smartphone sind für viele Menschen ständige Begleiter – in 
der Freizeit und bei der Arbeit. Bald sollen die Anwendungen verordnet werden können.

 > Mehr Infos.
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https://www.aok-gesundheitspartner.de/bund/arzneimittel/rabatt/index.html
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2019/03/PD19_075_132.html
http://www.aok.de/bundesweit/index.php
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Die Gesundheits-App vom Arzt
Sie unterstützen Kranke, ein Tagebuch zu führen, den 
Blutdruck zu protokollieren, Symptome zu deuten, 
helfen psychisch Kranken und erinnern an die Ein-
nahme von Arzneien: Gesundheits-Apps sind längst 
mehr als reine Lifestyle-Produkte. Bald soll es die digi-
talen Begleiter auch auf Rezept geben. Ein Gesetzent-
wurf von Minister Jens Spahn sieht darüber hinaus 
weitere Neuerungen vor, um der Digitalisierung des 
Gesundheitswesens Beine zu machen. Die AOK sieht 
Licht und Schatten.

Patienten sollten sich darauf verlassen können, dass 
sinnvolle digitale Anwendungen wie Apps oder Dia-
gnose-Tools schnell in die Versorgung kämen, sagte 
Spahn. Für die Gesundheits-Apps soll beim Bundesin-
stitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zunächst 
eine Sicherheits- und Qualitätsprüfung stattfinden. 
Danach müssen die Krankenkassen die Anwendung 
ein Jahr lang bezahlen. In dieser Zeit sollen die Herstel-
ler nachweisen, dass ihr Angebot tatsächlich „positive 
Versorgungseffekte“ hat. Den Preis nach zwölf Mona-
ten müssen die Firmen mit dem Spitzenverband der 
gesetzlichen Krankenversicherung aushandeln.  Ähn-
lich ist das Verfahren bei neuen Medikamenten.

Der Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, 
Martin Litsch, nennt die Pläne „zweischneidig“. Zwar 
sei es richtig, dass digitale Anwendungen in die Patien-
tenversorgung aufgenommen würden. Litsch beklagte 

jedoch, dass die Apps ohne ausreichende Prüfung des 
Gesundheitsnutzens von den Kassen übernommen 
werden müssten – „und dies zu einem vom Hersteller 
frei gesetzten Preis“. Schon bei neuen Arzneimitteln 
habe dieser „Freifahrtschein“ zu überhöhten Preisen 
geführt. Hinzu komme, dass die Hersteller jedes Jahr 
neue Produkte auf den Markt bringen und damit den 
Preisvereinbarungen komplett ausweichen könnten. 
Schon bei einer stichprobenartigen Betrachtung des 
Angebots von drei Anbietern und einer Verschrei-
bungsquote von 25 Prozent komme man auf Mehr-

kosten für die GKV von jährlich 2,5 Milliarden Euro. 
Außerdem müsse es Studien zu den Apps geben.

Mit dem geplanten Gesetz soll Ärzten auch das Anle-
gen, Verwalten sowie Speichern von Gesundheitsdaten 
in einer elektronischen Patientenakte (ePA) vergütet 
werden. Schon jetzt ist festgelegt, dass die Kranken-
kassen spätestens 2021 eine ePA zur Verfügung stellen 
müssen. Die Gesellschaft für Telematik (gematik) soll 
nun verpflichtet werden, bis Ende März 2021 die tech-
nischen Voraussetzungen zu schaffen, damit etwa der 
Impfausweis, der Mutterpass oder das Zahn-Bonusheft 
Bestandteile der Akte werden. Damit die Digitalisie-
rung zügig erfolgt, werden Kliniken und Apotheken 
Fristen gesetzt, sich an die Telematik-Infrastruktur 
anzubinden. Für Digitalisierungs-Muffel unter den 
Ärzten  werden die Sanktionen verschärft. 

Das Gesetz habe das Zeug dazu, die digitalen Inno-
vationen im Gesundheitswesen zu fördern und die 
Vernetzung voranzubringen, zeigte sich Litsch über-
zeugt. Allerdings sei die schrittweise Anbindung des 
Gesundheitswesens an die Telematik-Infrastruktur 
mit erheblichen Mehrkosten verbunden. Es könne 
auch nicht Aufgabe der Kassen sein, für die Nutzung 
der elektronischen Patientenakte Anreize zu schaffen 
und für jeden Klick extra zu bezahlen.

 > Zur AOK-Stellungnahme.

 Der AOK-Newsletter für Betriebs- und Personalräte

 Der AOK-Newsletter für Betriebs- und Personalräte

https://aok-bv.de/imperia/md/aokbv/positionen/stellungnahmen/aok_stellungnahme_refe_dvg.pdf
http://www.aok-original.de/
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Kaum noch Ein-Euro-Jobs
Immer weniger Menschen arbeiten in einem Ein-Euro-Job. 
Das geht aus Daten der Bundesagentur für Arbeit in Nürn-
berg hervor. Danach ist die Zahl der Ein-Euro-Jobber in 
den vergangenen zehn Jahren von 800.000 auf rund 180.000 
zurückgegangen. Als ein Grund dafür gilt der Rückgang 
der Langzeitarbeitslosigkeit, denn die Arbeitsgelegenheiten 
werden meistens von Personen aus diesem Sektor genutzt. 
Während im Jahr 2007 noch mehr als 1,7 Millionen Men-
schen mindestens ein Jahr ohne Arbeit waren, betraf das 
2018 noch rund 800.000 Personen. 

Ziel von Ein-Euro-Jobs ist es, dass Langzeitarbeitslose wie-
der im regulären Arbeitsmarkt Fuß fassen. Dabei handelt es 
sich um sozialversicherungsfreie Tätigkeiten, die im öffent-
lichen Interesse liegen. Doch haben Studien gezeigt, dass 
die Ein-Euro-Jobs negative Wirkungen haben können, etwa 
da sie Teilnehmer von der Arbeitssuche abhalten.

 > Weitere Infos.

KÜNDIGUNG
Schwerbehinderte haben einen 

besonderen Beschäftigungsanspruch. 
Fällt ihr Arbeitsplatz jedoch wegen Umstruk-
turierungen im Betrieb weg, ist eine betriebs-
bedingte Kündigung zulässig, urteilte vor Kur-
zem das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt.
Der schwerbehinderte Kläger hatte viele 
Jahre in einem metallverarbeitenden Betrieb 
Hilfsarbeiten erledigt. Nachdem das Unter-
nehmen Insolvenz angemeldet hatte, wurden 
die Arbeiten umverteilt. Dabei fielen einige 
Arbeitsplätze weg, darunter der des Klägers. 
Seine Aufgaben sollten die verbliebenen 
Fachkräfte übernehmen. Das Bundesarbeits-
gericht urteilte, dass die betriebsbedingte 
Kündigung rechtmäßig sei. Der Beschäfti-
gungsanspruch für schwebehinderte Arbeit-
nehmer gelte nur, wenn es im Betrieb eine 
geeignete Möglichkeit zur Weiterbeschäfti-
gung gibt. Diese Möglichkeit haben die Erfur-
ter Richter in dem konkreten Fall nicht gese-
hen. Die Arbeitgeberin sei 
nicht verpflichtet gewe-
sen, einen Arbeits-
platz zu schaffen 
oder zu erhalten, 
den sie nicht 
mehr benötigt.
BAG, Az.: 6 AZR 

329/18

Weiterbildung gestärkt
Bund, Länder, Wirtschaft, Gewerkschaften und die Bun-
desagentur für Arbeit haben eine Nationale Weiterbil-
dungsstrategie beschlossen. Damit sollen mehr Menschen 
zu lebenslangem Lernen ermuntert werden, vor allem in 
Branchen, die stark von der Digitalisierung betroffen sind. 

Die Weiterbildungsstrategie enthält neben Handlungszie-
len konkrete Vorschläge, wie diese Ziele erreicht werden 
können. So sollen Menschen ohne Berufsabschluss künftig 
einen Anspruch darauf erhalten, diesen nachzuholen. 

Weitere Vorschläge sind, die Weiterbildungsberatung 
für Erwerbspersonen und Unternehmen zu stärken 
und Weiterbildungsverbünde auf regionaler Ebene zu  
fördern. Außerdem soll es künftig leichter werden, passende 
Weiterbildungsangebote und Fördermöglichkeiten zu  
finden. 

 > Zur Nationalen Weiterbildungsstrategie.

 Der AOK-Newsletter für Betriebs- und Personalräte

https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Langzeitarbeitslosigkeit/Langzeitarbeitslosigkeit-Nav.html
https://www.bmbf.de/files/190612_BMAS_BMBF_NWS_Strategiepapier_Web.pdf
http://www.aok-original.de/
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Immer mehr Klagen über Diskriminierung im Job
Der Arbeitsmarkt ist der Lebensbereich, in dem 
es am häufigsten zu Diskriminierungen 
kommt. Mehr als jede dritte Beratungsanfrage 
(36 Prozent) bei der unabhängigen Antidiskri-
minierungsstelle des Bundes bezog sich im 
vergangenen Jahr auf diesen Sektor, wie aus 
dem Jahresbericht der Behörde hervorgeht. 
Dazu zählen beispielsweise Benachteiligungen 
Schwangerer sowie Diskriminierungen von 
Menschen mit Migrationshintergrund bei der 
Jobsuche oder den Löhnen. Auffallend ist der 
Antidiskriminierungsstelle zufolge der Anstieg 
der Beschwerden wegen sexueller Belästigung. 

Am zweithäufigsten beklagten sich Personen, 
weil sie Nachteile bei Alltagsgeschäften erlebt 
haben (27 Prozent). Dazu zählen  Benachteili-
gungen auf dem Wohnungsmarkt ebenso wie 
eine fehlende Barrierefreiheit für behinderte 
Menschen. Auch diskriminierende Einlasskontrollen bei 
Clubs oder Diskotheken wurden beanstandet. 

Insgesamt ist die Zahl der Beratungsanfragen bei der 
Antidiskriminierungsstelle 2018 deutlich gestiegen. 3455 
Anfragen gingen ein – rund 15 Prozent mehr als im Vor-
jahr. Die meisten Anfragen bezogen sich auf die ethnische 
Herkunft beziehungsweise rassistische Zuschreibungen 
(31 Prozent) sowie das Geschlecht (29 Prozent), gefolgt von 
Behinderung (26 Prozent), Alter (14 Prozent), Religion (sie-
ben Prozent), sexueller Identität (fünf Prozent) und Weltan-
schauung (zwei Prozent).

Laut einer weltweiten Umfrage der Beratungsgesellschaft 
Boston Consulting Group (BCG) unter rund 4000 jungen 
Berufstätigen und Studenten fürchten gerade schwule, les-
bische und bisexuelle Arbeitnehmer Benachteiligungen 
im Job. In Deutschland gaben nur 37 Prozent von ihnen 
an, dass sie gegenüber Kollegen ihre sexuelle Orientierung 
offenlegen. Zwar wären 85 Prozent bereit, sich im Job zu 
outen. 22 Prozent fürchten jedoch, dass dies ein Karriere-
risiko wäre.

 > Mehr Infos.

 

FRAGE – ANTWORT
Wie viele Beratungsanfragen 
gab es im Jahr 2018 bei der 
Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes?

 > Hier antworten …

Die Gewinner werden von der KomPart informiert. Wir 
verwenden Ihre Daten ausschließlich für die Auslosung 
des Gewinnspiels. Ihre Daten werden danach vernichtet. 
Informationen zum Datenschutz finden Sie im Impressum.

GEWINNEN* SIE EINEN 
50-EURO-SCHEIN!
Zugestellt per Post.  
Einsendeschluss: 28. Juni 2019

Die Gewinner werden informiert.
*   Die Gewinne sind gesponsert und stammen nicht aus Beitragseinnahmen.
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